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Hinweise  
Dieser Plan dient zur Übersicht und ist nicht rechtsverbindlich. 
Die Original-Zonenpläne sind bei der Stadtverwaltung der Stadt Affoltern am Albis einsehbar.  
Der aktuelle Zonenplan ist im kantonalen Geoportal ersichtlich unter: 
https://geo.zh.ch/maps →Raumplanung, Zonenpläne →ÖREB-Kataster
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